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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1999

Norm

ZPO §41

ZPO §54

ERV 1995

Rechtssatz

Kosten der Einschaltung eins Inkassobüros werden im Allgemeinen als notwendige vorprozessuale Kosten

zugesprochen. Sie müssen auch bei Einbringung der Klage im elektronischen Rechtsverkehr auf Grund der ERV 1995

konkret aufgeschlüsselt und bescheinigt werden. Als Bescheinigung genügt jedoch die Bestätigung des Rechtsanwaltes

in der Klage, dass die Betreibungshandlungen gesetzt wurden.
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